
Arzneimittelverschreibung 
wird ein Stück komplizierter

 _ Der Bundestag hat am 9. März 2017 
das Gesetz zur Stärkung der Arzneimit-
telversorgung in der GKV (AMVSG) be-
schlossen. Die abschließende Beratung 
im Bundesrat hatte zu Redaktions-
schluss noch nicht stattgefunden. Die 
wesentlichen Teile des Gesetzes sollen 
noch im April 2017 in Kra� treten. Be-
tro�en ist v. a. die Pharmaindustrie. So 

erhalten private Krankenversicherer, 
Beihilfe- und Heilfürsorgeträger gegen-
über den Pharmaherstellern einen ge-
setzlichen Anspruch, dass die Di�erenz 
zwischen dem Erstattungsbetrag und 
dem tatsächlichen Abgabepreis ausge-
glichen wird. Das könnte die Beitrags-
steigerungen in der PKV dämpfen. Am 
Rande sind aber auch die Praxen unmit-

telbar von dem Gesetz betro�en – 
und hier wird es interessant.

MMW-KOMMENTAR
Wegen der zunehmenden Antibioti-
karesistenzen soll die Erstattung von 
diagnostischen Verfahren, die einen 
zielgenaueren Einsatz der MIttel er-
möglichen, im EBM geregelt werden. 
Gedacht ist dabei an Schnellanalyse-
verfahren, wie sie schon heute z. B. 
zur Bestimmung des CRP-Werts ver-
wendet werden. Die Kassen werden 
es im Bewertungsausschuss künftig 

schwerer haben, Dumping-Preise für solche 
Laboranalysen durchzusetzen. 
Weniger hilfreich dürfte hingegen eine ge-
setzliche Neuerung sein, die die Praxissoft-
ware betri�t. Hier sollen in Zukunft die 
Ergebnisse der Nutzenbewertung von Arz-
neimitteln besser sichtbar werden, damit die 
Ärzte sie bei den Therapieentscheidungen 
berücksichtigen können. Ensprechende ge-
setzliche Vorgaben gab es schon bisher, doch 
ist das Bundesgesundheitsministerium unzu-
frieden mit der Art und Weise, in der die KBV 
diese umzusetzen versucht. Nun könnte das 
Ministerium bald konkret vorgeben, wie die 
Infos genau abgebildet werden müssen. Dies 
dürfte zu einer weiteren Teuerungswelle bei 
der Praxis-EDV und einem neuerlichen Büro-
kratieschub in den Praxen führen. Wir dürfen 
uns auch auf vermehrte Diskussionen mit be-
tro�enen Patienten einrichten, die nicht 
wahrhaben wollen, dass die Medikamente, 
die sie haben wollen, in der Nutzenbewer-
tung „durchgefallen“ sind. ■

Neues zur häuslichen Palliativpflege
 _ Mit zwei praxisrelevanten Beschlüs-

sen hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) am 16. März 2017 die 
Richtlinie zur häuslichen Krankenp�ege 
(HKP) geändert. Verbessert werden soll 
ärztliche Behandlung sterbender Men-
schen in ihrer Häuslichkeit, bei denen 
keine spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV) erforderlich ist. 
 Dafür wird die neue Nr. 24a in die HKP-
Richtlinie eingeführt.

Die Leistung ermöglicht es P�ege-
diensten, die Symptome der Palliativ-
patienten selbst zu kontrollieren – wenn 
auch in enger Abstimmung mit dem ver-

ordnenden Arzt. Konkret geht es um 
Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, pul-
monale oder kardiale Symptome, Obsti-
pation sowie die Kontrolle und Behand-
lung exulzerierender Wunden. Auch 
Kriseninterventionen etwa bei Krampf-
anfällen, Blutungen oder akuten Angst-
zuständen wird den P�egern durch die 
Neuerung ermöglicht.

Palliativp�ege kann jeder Vertrags-
arzt schwerstkranken und sterbenden 
Patienten jeden Alters verordnen. Dafür 
muss eine nicht heilbare Erkrankung 
vorliegen, die nach fachlicher Einschät-
zung des behandelnden Arztes so weit 

fortgeschritten sein muss, dass die 
 Lebenserwartung auf Tage oder wenige 
Wochen limitiert ist. Primär sollen nun 
die Beschwerden gelindert und die 
 Lebensqualität verbessert werden.

Die Dauer der Erst- und Folgeverord-
nungen beträgt jeweils bis zu 14 Tage. 
Die Häu£gkeit richtet sich nach dem in-
dividuellen Bedarf – die Anzahl der täg-
lichen P�egeeinsätze ist also nicht be-
schränkt.
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Diese Neuerungen im Rahmen der allgemei-
nen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) 
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Die Praxissoftware liefert 
Sto� für Diskussionen.
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AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




